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Stammrechtssatz

Der EuGH hat mit Urteil vom 21. Februar 2008, Rs C-426/05 zu dem BegriC der "betroCenen Partei" im Sinne von Art 4

und 16 der Rahmenrichtline erkannt, dass "diese BegriCe nicht nur ein Unternehmen mit (vormals) beträchtlicher

Marktmacht auf dem relevanten Markt, das einer Entscheidung einer nationalen Regulierungsbehörde in einem

Marktanalyseverfahren nach Art. 16 der Richtlinie 2002/21 unterliegt und Adressat dieser Entscheidung ist, sondern

auch mit einem solchen Unternehmen in Wettbewerb stehende Nutzer und Anbieter erfassen, die zwar nicht selbst

Adressaten dieser Entscheidung sind, aber durch diese in ihren Rechten beeinträchtigt sind." Der EuGH hat weiters

klargestellt, dass die Bestimmung des Art 4 der Rahmenrichtlinie "AusHuss des Grundsatzes eines eCektiven

gerichtlichen Rechtsschutzes, der ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist", ist (Rz 30). Art 4 normiert

also die Rechtsfolgen einer rechtlichen BetroCenheit: Ist jemand betroCen, muss ihm ein Rechtsmittel zustehen. Wann

aber diese speziJsche BetroCenheit vorliegt, wird nicht in Art 4 leg cit festgelegt; dies ist vielmehr unter

Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des mit der Regelung verfolgten Zwecks zu ermitteln (so

ausdrücklich die Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro im Verfahren Rs C- 426/05, Rz 20).Der EuGH hat

mit Urteil vom 21. Februar 2008, Rs C-426/05 zu dem BegriC der "betroCenen Partei" im Sinne von Artikel 4 und 16 der

Rahmenrichtline erkannt, dass "diese BegriCe nicht nur ein Unternehmen mit (vormals) beträchtlicher Marktmacht auf

dem relevanten Markt, das einer Entscheidung einer nationalen Regulierungsbehörde in einem Marktanalyseverfahren
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nach Artikel 16, der Richtlinie 2002/21 unterliegt und Adressat dieser Entscheidung ist, sondern auch mit einem

solchen Unternehmen in Wettbewerb stehende Nutzer und Anbieter erfassen, die zwar nicht selbst Adressaten dieser

Entscheidung sind, aber durch diese in ihren Rechten beeinträchtigt sind." Der EuGH hat weiters klargestellt, dass die

Bestimmung des Artikel 4, der Rahmenrichtlinie "AusHuss des Grundsatzes eines eCektiven gerichtlichen

Rechtsschutzes, der ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist", ist (Rz 30). Artikel 4, normiert also die

Rechtsfolgen einer rechtlichen BetroCenheit: Ist jemand betroCen, muss ihm ein Rechtsmittel zustehen. Wann aber

diese speziJsche BetroCenheit vorliegt, wird nicht in Artikel 4, leg cit festgelegt; dies ist vielmehr unter

Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des mit der Regelung verfolgten Zwecks zu ermitteln (so

ausdrücklich die Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro im Verfahren Rs C- 426/05, Rz 20).
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